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1017 Wie n 

Wien) am 1. RpriL 1992 

2330lAB 

1992 -o%- OS 
Zu 23lf<f IJ 

Die Rbgeordneten zum NationaLrat Dr. Partik-PabLe) RpfeLbeck) 

Mag. Haupt haben am 4. Feber 1992 unter der Nr. 2348/J-NR/1992 

an mich eine schriftLiche parLamentarische Rnfrage betreffend 

den bürokratischen Rufwand im Zusammenhang mit der Verrichtung 

von Dienstfahrten gerichtet) die foLgenden WortLaut hat: 

"1. Werden Sie im HinbLick auf die beschriebene Praxis die 
entsprechenden VeranLassungen treffen) damit der Rntritt 
von Dienstfahrten künftig ~n unbürokratischer Weise erfoL­
gen kann und) wenn nein} warum nicht? 

2. Wenn ja: WeLche Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang 
gepLant?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nach den vom Ministerrat beschlossenen Richtlinien ist für 

jeden Dienstkraftwagen ein Fahrtenbuch zu führen, das minde­

stens die in einem beiLiegenden Muster vorgesehenen Rngaben zu 

enthaLten hat. Die Lenker von Dienstkraftwagen dürfen Fahrten 

mit Dienstkraftwagen nur aufgrund eines Fahrtauftrages durch­

führen und haben alle Fahrten im Fahrtenbuch einzutragen. 

Fahrtenbüchern gleichzusetzen sind auch schriftLiche Fahrbefeh­

Le) die gesammeLt nach Kraftfahrzeugen dieselbe Funktion wie 

Fahrtenbücher erfüLlen. 
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Im Bereich des Bundesministeriums für Inneres werden beide 

Rufzeichnungsarten verwendet. Für die Gendarmerieposten haben 

sich aufgrund der jeweils geringen Rnzahl von Kraftfahrzeugen 

die Fahrtenbücher) für die Bundespolizeibehörden aus organisa­

torischen Gründen die Fahrbefehle bewährt. Während das Fahrten­

buch beim Kraftfahrzeug verbLeibt) jede Fahrt darin eingetra­

gen wird und das Fahrtenbuch monatLich kontroLLiert wird) 

werden die Fahrbefehle bei Streifenfahrzeugen innerhalb von 24 

Stunden einmal) ansonsten für jede Fahrt ausgestellt und nach 

jeder Fahrt kontrolliert. Dadurch besteht der VorteiL) daß 

MängeL sofort behoben werden können. 

Der mit der Benützung von Dienstkraftwagen verbundene VerwaL­

tungsaufwand ergibt sich demnach aus den erwähnten RichtLinien 

und aus organisatorischen Gründen) um den mit dem Betrieb der 

Dienstfahrzeuge verbundenen Verwaltungsaufwand im HinbLick auf 

ihre wirtschaftLiche und zweckmäßige Verwendung festzusteLLen. 

Rußerdem sind die Rufzeichnungen notwendig) um der nach § 103 

Rbs 2 KFG 1867 bestehenden gesetzLichen VerpfLichtung) auf 

VerLangen der Behörde über den Lenker eines Kraftfahrzeuges zu 

einem bestimmten Zeitpunkt Ruskunft zu erteiLen) nachkommen zu 
können. 

Die in den Fahrtenbüchern (Fahrbefehlen) aufzunehmenden Daten 

dienen überdies dem Rechnungshof als UnterLagen für seine 

Kontrolltätigkeit. Gerade der Rechnungshof besteht in seinen 

Einschauberichten auf eine sorgfäLtige und genaue Führung von 

Fahrtenbüchern und Fahrbefehlen. 

Rus diesen Gründen ist ein Rbgehen von der derzeitigen Praxis 
nicht vorgesehen. 

Zu Frage 2: 

EntfäLLt im HinbLick auf die Beantwortung der Frage 1. 

~ 
.... _~ I·" 
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Innenseite der Staatsdruckerei-Lager-Nro 176 (Fahrtenbuch fUr Kraftfahrzeuge) 
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